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AAnnllaaggee  44    

  
SSttääddtteebbaauulliicchheerr  VVeerrttrraagg 

 
Zwischen 

 
der Gemeinde Gerdau, vertreten durch den Bürgermeister Herrn Stefan Kleuker, 

nachstehend „Gemeinde“ genannt 
 

und 
 

der Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG, vertreten durch den Geschäftsführenden 
Gesellschafter Volker Krause, 

nachstehend „Vorhabenträger“ genannt 
 

 
 

zur Sicherung und Durchführung von naturschutzrechtlichen 
Ersatzmaßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes im Zusammenhang 

mit den geplanten Eingriffen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Bohlsener Mühle 

 
 
 
 
§ 1 Gegenstand des Vertrages 

Die Gemeinde Gerdau beabsichtigt einen Bebauungsplan aufzustellen, um den Fortbestand 
und die Erweiterung der Fa. Bohlsener Mühle am Neuen Weg im OT Bohlsen sicherzustellen. 
Durch den Bebauungsplan erhält der Vorhabenträger in einem ca. 7 ha großen Sondergebiet 
erhebliche Baurechte für eine langfristige Betriebsentwicklung. Zur Unterbringung von neuen 
Silo- und Mühlengebäuden sind in Teilbereichen Bauhöhen von bis zu 28 m vorgesehen. Die 
dadurch verursachten Eingriffe in das Landschaftsbild sind erheblich. Sie sollen durch 
Gehölzpflanzungen im Plangebiet des Bebauungsplanes sowie durch ergänzende 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes ersatzweise ausgeglichen werden. Um diese 
über das Plangebiet hinaus reichende Maßnahmen rechtlich und finanziell abzusichern ist 
dieser städtebauliche Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger notwendig 
(Rechtsgrundlage § 1a  und § 11 BauGB).    
Für die im Plangebiet vorgesehenen Gehölzpflanzungen ist die Gemeinde an einer 
frühzeitigen Realisierung interessiert, denn die geplanten Gehölzpflanzungen benötigen Zeit, 
um eine landschaftsbildwirksame Abschirmung und Eingrünung zu bewirken. Aus diesem 
Grund werden die im Plangebiet festgesetzten Gehölzpflanzungen  in den Durchführungs-
vertrag einbezogen.  

 

 
 

§ 2 Vertragsgebiet  

Das Vertragsgebiet umfasst folgende Flächen (siehe Vertragsanlage 1 und 2): 
 
1. Teilflächen auf den Flurstücken 89/3, 88/2, 88/3 und 88/4 (jeweils Flur 1, Gemarkung 

Bohlsen) die im Bebauungsplangebiet als Grünflächen Schutzpflanzung Nord und West 
ausgewiesen sind; 

2. Straßenseitenraum der Straßenparzelle 315/145, Flur 1, Gemarkung Bohlsen („Neuer 
Weg“) innerhalb des Bebauungsplangebietes; 

3. Straßenseitenraum der Wegeparzellen 143/1, Flur 1, Gemarkung Bohlsen und 81/42, Flur 
3, Gemarkung Bohlsen (“Alt-Hansener Weg“) , 

4. Straßenseitenraum der Wegeparzelle 44, Flur 3, Gemarkung Bohlsen (“Am Böddenstedter 
Wege“) angrenzend an die Bohrschlammdeponie, 

5. Straßenseitenraum der Wegeparzelle 76, Flur 1 Gemarkung Holthusen II (südlich von 
Holthusen II). 
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§ 3 Maßnahmenbeschreibung  

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung folgender Maßnahmen auf eigene 
Kosten: 
 
a) Grünflächen Schutzpflanzung  im Bebauungsplangebiet:  
 Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünflächen mit den 

Zweckbestimmungen Schutzpflanzung Nord und Schutzpflanzung West (siehe Anlage 1) hat 
der Vorhabenträger spätestens 1 Jahr nach Vollzug der ersten Baumaßnahme auf der 
Erweiterungsfläche die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen entsprechend der Bebauungsplanfestsetzung Nr. 7.2 anzulegen und auf 
Dauer fachgerecht zu unterhalten. 

 
b) Obstbaumpflanzungen im Neuen Weg:  

Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche des Neuen Weges hat der Vorhabenträger - 
in Absprache mit der Gemeinde  –  mind. 12 Obstbäume regionaltypischer Sorten in der 
Qualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm, zu pflanzen. Die Pflanzung 
ist spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durchzuführen. Für die 
angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte einjährige Fertigstellungs- und zweijährige 
Entwicklungspflege einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Verbiss- und 
Wurzelschutz ist vorzusehen. Nach Ablauf der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bleibt 
der Vorhabenträger für die fachgerechte Pflege und dauerhafte Erhaltung der Obstbäume im 
Neuen Weg zuständig. Im Falle eines Abganges sind die Bäume gleichartig zu ersetzen.  

 
c) Baumpflanzungen in öffentlichen Wegeparzellen außerhalb des Plangebietes 

Im Straßenseitenraum der Wegeparzellen 143/1 und 81/42 („Alt-Hansener Weg“) 
sind - in Absprache mit der Gemeinde  –  mind. 18 standortgerechte, heimische Laubbäume 
oder Obstbäume regionaltypischer Sorten in der Qualität: Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 
Stammumfang: 10-12 cm, in vorhandene Baumlücken zu pflanzen. Die Pflanzung ist 
spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durchzuführen. Für die 
angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte einjährige Fertigstellungs- und zweijährige 
Entwicklungspflege einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Verbiss- und 
Wurzelschutz ist vorzusehen. Nach Ablauf der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die 
Gemeinde für die fachgerechte Pflege und dauerhafte Erhaltung der Bäume außerhalb des 
Plangebietes zuständig. Im Falle eines Abganges sind die Bäume gleichartig zu ersetzen.  

 
d) Heckenpflanzung an der ehemaligen Bohrschlammdeponie 

Im Straßenseitenraum der Wegeparzelle 144/1 (“Am Böddenstedter Wege“) ist - in Absprache 
mit der Gemeinde  –  an der Grenze zur ehemaligen Bohrschlammdeponie  eine einreihige 
Baum-Strauchhecke aus standortgerechten, heimische Gehölzen im Pflanzabstand von 1-2 m 
zu pflanzen. Die Pflanzung ist spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
durchzuführen. Für die angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Die 
Gehölzpflanzung ist fachgerecht vor Wildverbiss zu schützen. Nach Ablauf der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die Gemeinde für die dauerhafte Erhaltung und 
fachgerechte Pflege der Hecke zuständig. Im Falle eines Abganges ist die Hecke gleichartig 
zu ersetzen.  

 
e) Heckenpflanzung südlich von Holthusen im letzten Abschnitt der Wegeparzelle 76  

Im Seitenraum der Wegeparzelle 76, Flur 1, Gemarkung Holthusen II (südlich von Holthusen 
II) ist  - in Absprache mit der Gemeinde  –  innerhalb eines nach Osten abknickenden 
Wegeabschnittes  eine ca. 120m lange Hecke aus standortgerechten, heimische Gehölzen, 
zu pflanzen, wobei vorwiegend Weißdorn (Crataegus monogyna /Crataegus laevigata) im 
Pflanzabstand von 1,5-2 m zu verwendet ist.  
Die Pflanzung ist spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durchzuführen. 
Für die angepflanzten Gehölze ist eine fachgerechte Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
einschließlich ausreichender Wässerung sicherzustellen. Die Gehölzpflanzung ist fachgerecht 
vor Wildverbiss zu schützen. Nach Ablauf der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die 
Gemeinde für die dauerhafte Erhaltung und fachgerechte Pflege der Hecke zuständig. Im 
Falle eines Abganges ist die Hecke gleichartig zu ersetzen.  
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§ 4 Haftungsausschluss 

a) Aus diesem Vertrag entsteht der Gemeinde keine Verpflichtung zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Eine Haftung der Gemeinde für etwaige Aufwendungen des 
Vorhabenträgers, die dieser im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung tätigt, ist 
ausgeschlossen. 

 
b) Für den Fall der Aufhebung der Satzung können Ansprüche gegen die Gemeinde nicht 

geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass im Nachhinein eine Verletzung 
von Rechtsvorschriften geltend gemacht wird oder sich im Verlauf eines gerichtlichen 
Streitverfahrens die Nichtigkeit des Bebauungsplans heraus stellt. 

 

 
§ 5 Vertragsänderungen, Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen 

a) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die 
Gemeinde und der Vorhabenträger erhalten je eine Ausfertigung. 

 
b) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame 
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich 
entsprechen. 

 

 
§ 6 Rechtsnachfolger 

Der Vorhabenträger hat bei einer Weiterübertragung des Grundstücks den neuen Eigentümer 
in sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag eintreten zu lassen und ihn zu verpflichten, 
auch jeden weiteren Rechtsnachfolger in gleicher Weise zu binden. 

 

 
§ 7 Wirksamwerden 

Der Vertrag wird wirksam, wenn die Satzung über den Bebauungsplan in Kraft tritt. 
 
 

Gerdau, .………….. 
 
 
 
 

…………………………  ……………………………………
   Gemeinde Gerdau,   Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG
   der Bürgermeister  Geschäftsführender Gesellschafter 

Volker Krause  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsanlage 1: Auszug aus dem Bebauungsplan „ Bohlsener Mühle, Stand 07.06.2016 
Vertragsanlage 2: Übersichtplan über die geplanten Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes 
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